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Änderungen zur Geschäftsordnung der Geschäftsführung 
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe 

 
Stand: 23.11.2015 
 

 
Aktuelle Fassung 2011 

 
Vorgeschlagene Änderungen 

 
§ 1: Grundlagen der Geschäftsführung 

 
§ 1: Grundlagen der Geschäftsführung 

(1) Nach § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung führt der Verbands-
vorsteher/die Verbandsvorsteherin die laufenden Geschäfte der 
Verwaltung und vertritt den Zweckverband gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Gemäß § 10 Abs. 4 S. 1 der Verbandssatzung 
und § 4 Abs. 1 S. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung be-
dient sich der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin zur 
Erledigung seiner/ihrer Aufgaben eines Geschäftsführers/einer 
Geschäftsführerin. Nach § 4 Abs. 1 S. 2 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung bilden die Geschäftsführer/innen der 
Mitgliedsverbände des Zweckverbandes zusammen mit dem 
Geschäftsführer/der Geschäftsführerin des Zweckverbandes 
die Geschäftsleitung des Zweckverbandes. Rechte und Pflich-
ten des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin sowie die Zu-
sammenarbeit der Mitglieder der Geschäftsleitung untereinan-
der sowie mit dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin 
werden gemäß § 10 Abs. 4 S. 2 der Verbandssatzung und § 4 
Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Einzelnen in 
dieser Geschäftsordnung der Geschäftsführung geregelt. 

(1) Nach § 10 Abs. 3 der Verbandssatzung führt der Verbands-
vorsteher/die Verbandsvorsteherin die laufenden Geschäfte der 
Verwaltung und vertritt den Zweckverband gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Gemäß § 10 Abs. 4 S. 1 der Verbandssatzung 
und § 4 Abs. 1 S. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung be-
dient sich der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin zur 
Erledigung seiner/ihrer Aufgaben eines Geschäftsführers/einer 
Geschäftsführerinsowie eines stv. Geschäftsführers/einer stv. 
Geschäftsführerin, nachfolgend Geschäftsführung genannt. 
Nach § 4 Abs. 1 S. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
bilden die Geschäftsführer/innen der Mitgliedsverbände des 
Zweckverbandes zusammen mit der Geschäftsführungm Ge-
schäftsführer/der Geschäftsführerin des Zweckverbandes die 
Geschäftsleitung des Zweckverbandes. Rechte und Pflichten 
des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin sowie die Zusam-
menarbeit der Mitglieder der Geschäftsleitung untereinander 
sowie mit dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin 
werden gemäß § 10 Abs. 4 S. 2 der Verbandssatzung und § 4 
Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Einzelnen in 
dieser Geschäftsordnung der Geschäftsführung geregelt. 

(2) Der Geschäftsführer/Die Geschäftsführerin ist verpflichtet, 
den Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin bei der Füh-

(2) Die GeschäftsführungDer Geschäftsführer/Die Geschäfts-
führerin ist verpflichtet, den Verbandsvorsteher/die Ver-
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rung der laufenden Geschäfte und der Vertretung des Zweck-
verbandes nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung, 
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, dieser Geschäftsord-
nung der Geschäftsführung, den Beschlüssen der Ver-
bandsversammlung sowie des Haushaltsplans zu unterstützen 
mit dem Ziel den Schienenpersonennahverkehr zu erhalten 
und weiter zu entwickeln und den ÖPNV im Verbandsgebiet zu 
fördern. Die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung unterstüt-
zen den Geschäftsführer/die Geschäftsführerin hierbei insbe-
sondere im Rahmen der Aufgabenzuordnung gemäß § 5 (4) 
der öffentlich rechtlichen Vereinbarung. 

bandsvorsteherin bei der Führung der laufenden Geschäfte 
und der Vertretung des Zweckverbandes nach Maßgabe der 
Gesetze, der Verbandssatzung, der öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung, dieser Geschäftsordnung der Geschäftsführung, 
den Beschlüssen der Verbandsversammlung sowie des Haus-
haltsplans zu unterstützen mit dem Ziel den Schienenper-
sonennahverkehr zu erhalten und weiter zu entwickeln und den 
ÖPNV im Verbandsgebiet zu fördern. Die übrigen Mitglieder 
der Geschäftsleitung unterstützen die Geschäftsführung en Ge-
schäftsführer/die Geschäftsführerin hierbei insbesondere im 
Rahmen der Aufgabenzuordnung gemäß § 5 (4) der öffentlich 
rechtlichen Vereinbarung. 

(3) Die Aufgaben des Verbandes werden in einer dezentralen 
Struktur in regionalen Geschäftsstellen wahrgenommen. Die 
konkrete Aufgabenwahrnehmung in den regionalen Ge-
schäftsstellen wird im Rahmen sogenannter „Prozessvereinba-
rungen“ zwischen dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvor-
steherin des NWL und dem Verbandsvorsteher/der Ver-
bandsvorsteherin des Mitgliedsverbandes verbindlich verein-
bart.  

(3) Die Aufgaben des Verbandes werden in einer dezentralen 
Struktur in regionalen Geschäftsstellen wahrgenommen. Die 
konkrete Aufgabenwahrnehmung in den regionalen Ge-
schäftsstellen wird im Rahmen sogenannter „Prozessvereinba-
rungen“ zwischen dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvor-
steherin des NWL und dem Verbandsvorsteher/der Ver-
bandsvorsteherin des Mitgliedsverbandes verbindlich verein-
bart.  

 
§ 2 Geschäftsführer/Geschäftsführerin 

 
§ 2 Geschäftsführer/Geschäftsführerin 

Der Geschäftsführer/Die Geschäftsführerin hat seinen/ihren 
Sitz an der Hauptgeschäftsstelle des Zweckverbandes. Der 
Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin ist Vorgesetzter 
des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin. Der Geschäfts-
führer/Die Geschäftsführerin ist Fachvorgesetzter gegenüber 
den Mitarbeitern der Hauptgeschäftsstelle des NWL sowie ge-
genüber den übrigen Mitgliedern der Geschäftsleitung, soweit 
sie gem. § 5 (3) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Aufga-
ben des NWL verantworten. Die Geschäftsführer/Die Ge-

Die Geschäftsführung er Geschäftsführer/Die Geschäftsführe-
rin hat seinen/ihren Sitz an der Hauptgeschäftsstelle des 
Zweckverbandes. Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvor-
steherin ist Vorgesetzter der Geschäftsführungs Geschäftsfüh-
rers/der Geschäftsführerin. Die Geschäftsführunger Geschäfts-
führer/Die Geschäftsführerin ist Fachvorgesetzter gegenüber 
den Mitarbeitern der Hauptgeschäftsstelle des NWL sowie ge-
genüber den übrigen Mitgliedern der Geschäftsleitung, soweit 
sie gem. § 5 (3) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Aufga-
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schäftsführerinnen der Mitgliedsverbände sind in ihrer Funktion 
als Mitglied der Geschäftsleitung des NWL Fachvorgesetzte 
der Mitarbeiter, die im Rahmen der Aufgabenzuordnung gem. § 
5 (3) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Aufgaben des 
NWL in den jeweiligen regionalen Geschäftsstellen des NWL 
wahrnehmen.  

ben des NWL verantworten. Die Geschäftsführer/Die Ge-
schäftsführerinnen der Mitgliedsverbände sind in ihrer Funktion 
als Mitglied der Geschäftsleitung des NWL Fachvorgesetzte 
der Mitarbeiter, die im Rahmen der Aufgabenzuordnung gem. § 
5 (3) der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung Aufgaben des 
NWL in den jeweiligen regionalen Geschäftsstellen des NWL 
wahrnehmen.  

(2) Ein Vertreter/Eine Vertreterin für den Geschäftsführer/die 
Geschäftsführerin wird nicht bestellt. Bei Abwesenheit des Ge-
schäftsführers/der Geschäftsführerin werden die Aufgaben von 
dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin wahrge-
nommen.  

(2) Ein Vertreter/Eine Vertreterin für den Geschäftsführer/die 
Geschäftsführerin wird nicht bestellt. Bei Abwesenheit des Ge-
schäftsführers/der Geschäftsführerin werden die Aufgaben von 
dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin wahrge-
nommen.entfällt  

(3) Die Geschäftsführer/Die Geschäftsführerinnen können im 
Einvernehmen mit dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvor-
steherin  für die von ihnen wahrzunehmenden Aufgaben einen 
Mitarbeiter ihrer Geschäftsstelle zu ihrem Vertreter/ihrer Vertre-
terin bestimmen. 

(3) Die Geschäftsführer/Die Geschäftsführerinnen der Mit-
gliedsverbände können im Einvernehmen mit dem Ver-
bandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin  für die von ihnen 
wahrzunehmenden Aufgaben einen Mitarbeiter ihrer Ge-
schäftsstelle zu ihrem Vertreter/ihrer Vertreterin bestimmen. 

 
§ 3 Geschäftsleitung 

 
§ 3 Geschäftsleitung 

[entfällt] [entfällt] 

(1) Die Geschäftsleitung bildet den erweiterten Führungskreis 
zur Verwaltung und Vertretung des Zweckverbandes im Auftrag 
des Verbandsvorstehers/der Verbandsvorsteherin. 

(1) Die Geschäftsleitung bildet den erweiterten Führungskreis 
zur Verwaltung und Vertretung des Zweckverbandes im Auftrag 
des Verbandsvorstehers/der Verbandsvorsteherin. 

(2) Der Geschäftsführer/Die Geschäftsführerin steht der Ge-
schäftsleitung vor 

(2) Die Geschäftsführunger Geschäftsführer/Die Geschäftsfüh-
rerin steht der Geschäftsleitung vor 

 
§ 4 Zuständigkeiten des Geschäftsführers/der Geschäfts-
führerin sowie der Mitglieder der Geschäftsleitung 

 
§ 4 Zuständigkeiten der Geschäftsführungs Geschäftsfüh-
rers/der Geschäftsführerin sowie der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung 

(1) Nach § 5 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
Ausgestaltung der Organisationsstrukturen des Schienenper-

(1) Nach § 5 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
Ausgestaltung der Organisationsstrukturen des Schienenper-
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sonennahverkehrs in Westfalen-Lippe werden die Aufgaben 
des Verbandes in einer dezentralen Struktur in den Regionen 
für den Verband wahrgenommen. Die Aufgabenverteilung 
ergibt sich im Einzelnen aus § 5 Abs. 3 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung. Soweit in dieser Vereinbarung oder 
ergänzenden Beschlüssen der Verbandsversammlung einzelne 
Aufgaben nicht dezentral auf die Geschäftsstellen verteilt wor-
den sind, werden diese Aufgaben unter Leitung des Ge-
schäftsführers/ der Geschäftsführerin von der Hauptgeschäfts-
stelle wahrgenommen. 

sonennahverkehrs in Westfalen-Lippe werden die Aufgaben 
des Verbandes in einer dezentralen Struktur in den Regionen 
für den Verband wahrgenommen. Die Aufgabenverteilung 
ergibt sich im Einzelnen aus § 5 Abs. 3 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung. Soweit in dieser Vereinbarung oder 
ergänzenden Beschlüssen der Verbandsversammlung einzelne 
Aufgaben nicht dezentral auf die Geschäftsstellen verteilt wor-
den sind, werden diese Aufgaben unter Leitung der Geschäfts-
führungs Geschäftsführers/ der Geschäftsführerin von der 
Hauptgeschäftsstelle wahrgenommen. 

(2) Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind im Rahmen dieser 
Aufgabenverteilung und ggf. weiterer spezieller Festlegungen 
(z. B. im Rahmen der Prozessvereinbarungen) für die Wahr-
nehmung der ihnen regional bzw. fachlich zugeordneten Auf-
gaben gegenüber dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvor-
steherin und dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin ver-
antwortlich. Nach Maßgabe des Verbandsvorstehers/der Ver-
bandsvorsteherin bzw. des Geschäftsführers/der Geschäftsfüh-
rerin vertreten die Mitglieder der Geschäftsleitung alleine, ge-
meinsam mit dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin 
und/oder dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin in dem 
ihnen regional bzw. fachlich zugeordneten Aufgabengebiet die 
Gesamtinteressen des Verbandes gegenüber dem Land, be-
nachbarten Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen. Dazu 
gehört auch die federführende Vertretung des Verbandes für 
diesen Arbeitsbereich in fachspezifischen Arbeitsgruppen. 

(2) Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind im Rahmen dieser 
Aufgabenverteilung und ggf. weiterer spezieller Festlegungen 
(z. B. im Rahmen der Prozessvereinbarungen) für die Wahr-
nehmung der ihnen regional bzw. fachlich zugeordneten Auf-
gaben gegenüber dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvor-
steherin und der Geschäftsführungm Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin verantwortlich. Nach Maßgabe des Verbands-
vorstehers/der Verbandsvorsteherin bzw. der Geschäftsfüh-
rungs Geschäftsführers/der Geschäftsführerin vertreten die Mit-
glieder der Geschäftsleitung alleine, gemeinsam mit dem Ver-
bandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin und/oder der Ge-
schäftsführungm Geschäftsführer/der Geschäftsführerin in dem 
ihnen regional bzw. fachlich zugeordneten Aufgabengebiet die 
Gesamtinteressen des Verbandes gegenüber dem Land, be-
nachbarten Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen. Dazu 
gehört auch die federführende Vertretung des Verbandes für 
diesen Arbeitsbereich in fachspezifischen Arbeitsgruppen. 

 
§ 5 Eigenverantwortliche Aufgabenwahr-
nehmung/Vertretung 

 
§ 5 Eigenverantwortliche Aufgabenwahr-
nehmung/Vertretung 

(1) Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin überträgt (1) Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin überträgt 
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dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin Entscheidungen in 
eigener Verantwortung.  

der Geschäftsführungm Geschäftsführer/der Geschäftsführerin
Entscheidungen in eigener Verantwortung.  

(2) Der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin erteilt dar-
über hinaus dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin rechts-
geschäftliche Vertretungsvollmacht, soweit es sich um Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung handelt. § 64 Abs. 2 - 4 GO 
NRW ist gemäß § 16 Abs. 3 S. 4 GkG entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin erteilt dar-
über hinaus der Geschäftsführungm Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin rechtsgeschäftliche Vertretungsvollmacht, so-
weit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. § 
64 Abs. 2 - 4 GO NRW ist gemäß § 16 Abs. 3 S. 4 GkG ent-
sprechend anzuwenden. 

(3) Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin bevoll-
mächtigt auch die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung i. S. 
der Absätze 1 und 2 im Rahmen der ihnen zugewiesenen Auf-
gaben. Der Geschäftsführer/Die Geschäftsführerin wird er-
mächtigt, den übrigen Mitgliedern der Geschäftsleitung Unter-
vollmachten zu erteilen. 

(3) Der Verbandsvorsteher/Die Verbandsvorsteherin bevoll-
mächtigt auch die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung i. S. 
der Absätze 1 und 2 im Rahmen der ihnen zugewiesenen Auf-
gaben. Die Geschäftsführunger Geschäftsführer/Die Ge-
schäftsführerin wird ermächtigt, den übrigen Mitgliedern der 
Geschäftsleitung Untervollmachten zu erteilen. 

 
§ 6 Einrichtung von Arbeitsgruppen 

 
§ 6 Einrichtung von Arbeitsgruppen 

(1) Zur Unterstützung und fachlichen Betreuung können bei 
Bedarf zu den einzelnen Aufgaben verbandsweite Arbeitsgrup-
pen eingerichtet werden.  

(1) Zur Unterstützung und fachlichen Betreuung können bei 
Bedarf zu den einzelnen Aufgaben verbandsweite Arbeitsgrup-
pen eingerichtet werden.  

  
§ 7 Beschlussempfehlungen/Sitzungsvorlagen 

  
§ 7 Beschlussempfehlungen/Sitzungsvorlagen 

Beschlussempfehlungen und Sitzungsvorlagen des Verbands-
vorstehers/der Verbandsvorsteherin für die Verbandsver-
sammlung werden von dem Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin mit Unterstützung der übrigen Mitglieder der 
Geschäftsleitung unter Berücksichtigung der ihnen jeweils fach-
lich bzw. regional zugeordneten Aufgaben vorbereitet. 

Beschlussempfehlungen und Sitzungsvorlagen des Verbands-
vorstehers/der Verbandsvorsteherin für die Verbandsver-
sammlung werden von der Geschäftsführung m Geschäftsfüh-
rer/der Geschäftsführerin mit Unterstützung der übrigen Mit-
glieder der Geschäftsleitung unter Berücksichtigung der ihnen 
jeweils fachlich bzw. regional zugeordneten Aufgaben vor-
bereitet. 

 
§ 8 Sitzungen der Geschäftsleitung 

 
§ 8 Sitzungen der Geschäftsleitung 

(1) Zur gegenseitigen Information, Erörterung getroffener sowie (1) Zur gegenseitigen Information, Erörterung getroffener sowie 
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anstehender Entscheidungen und Steuerung der weiteren Ver-
bandsarbeit finden in regelmäßigen Abständen, Sitzungen der 
Geschäftsleitung unter Teilnahme des Verbandsvorstehers/der 
Verbandsvorsteherin statt. Sie müssen stattfinden, wenn das 
Wohl des Zweckverbandes dies erfordert oder ein Mitglied der 
Geschäftsleitung dies verlangt. 

anstehender Entscheidungen und Steuerung der weiteren Ver-
bandsarbeit finden in regelmäßigen Abständen, Sitzungen der 
Geschäftsleitung unter Teilnahme des Verbandsvorstehers/der 
Verbandsvorsteherin statt. Sie müssen stattfinden, wenn das 
Wohl des Zweckverbandes dies erfordert oder ein Mitglied der 
Geschäftsleitung dies verlangt. 

(2) Einladungen zu den Sitzungen der Geschäftsleitung erfol-
gen – soweit nicht aus Besonderheiten des Einzelfalls heraus 
Abweichendes geboten ist - regelmäßig unter Einhaltung einer 
Ladungsfrist von jeweils zwei Werktagen – unter Mitteilung der 
jeweiligen Tagesordnung sowie eventueller Vorlagen durch den 
Geschäftsführer/die Geschäftsführerin. Die Mitglieder der Ge-
schäftsleitung können einstimmig auf die Einhaltung der vorste-
hend bezeichneten Form und Fristen der Einberufung hinsicht-
lich der jeweiligen Sitzung verzichten. 

(2) Einladungen zu den Sitzungen der Geschäftsleitung erfol-
gen – soweit nicht aus Besonderheiten des Einzelfalls heraus 
Abweichendes geboten ist - regelmäßig unter Einhaltung einer 
Ladungsfrist von jeweils zwei Werktagen – unter Mitteilung der 
jeweiligen Tagesordnung sowie eventueller Vorlagen durch die 
Geschäftsführungen Geschäftsführer/die Geschäftsführerin. 
Die Mitglieder der Geschäftsleitung können einstimmig auf die 
Einhaltung der vorstehend bezeichneten Form und Fristen der 
Einberufung hinsichtlich der jeweiligen Sitzung verzichten. 

(3) Die Sitzungen der Geschäftsleitung werden von dem Ver-
bandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin  geleitet. 

(3) Die Sitzungen der Geschäftsleitung werden von dem Ver-
bandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin  geleitet. 

[entfällt] [entfällt] 

(4) Von der Sitzung der Geschäftsleitung ist ein Ergebnisproto-
koll anzufertigen, aus der sich mindestens der Ort, der Tag und 
die Teilnehmer der Sitzung, ferner die Tagesordnung und die 
wesentlichen Sitzungsergebnisse im Wortlaut ergeben müssen. 

(4) Von der Sitzung der Geschäftsleitung ist ein Ergebnisproto-
koll anzufertigen, aus der sich mindestens der Ort, der Tag und 
die Teilnehmer der Sitzung, ferner die Tagesordnung und die 
wesentlichen Sitzungsergebnisse im Wortlaut ergeben müssen. 

 
§ 9 Informationspflichten 

 
§ 9 Informationspflichten 

(1) Der Geschäftsführer/Die Geschäftsführerin unterrichtet un-
verzüglich unaufgefordert den Verbandsvorsteher/die Ver-
bandsvorsteherin über alle wesentlichen Maßnahmen, Ereig-
nisse und Umstände, die für den Zweckverband insgesamt von 
Bedeutung sind. Ferner ist jedes Mitglied der Geschäftsleitung 
dem Verbandsvorsteher/der Verbandsvorsteherin unein-

(1) Die Geschäftsführung er Geschäftsführer/Die Geschäftsfüh-
rerin unterrichtet unverzüglich unaufgefordert den Verbands-
vorsteher/die Verbandsvorsteherin über alle wesentlichen 
Maßnahmen, Ereignisse und Umstände, die für den Zweckver-
band insgesamt von Bedeutung sind. Ferner ist jedes Mitglied 
der Geschäftsleitung dem Verbandsvorsteher/der Verbands-
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geschränkt auskunftspflichtig. vorsteherin uneingeschränkt auskunftspflichtig. 
(2) Jedes Mitglied der Geschäftsleitung unterrichtet unverzüg-
lich den Geschäftsführer/die Geschäftsführerin unaufgefordert 
über alle wesentlichen Maßnahmen, Ereignisse und Umstände, 
die für den Zweckverband insgesamt von Bedeutung sind. Je-
des Mitglied der Geschäftsleitung ist dem Geschäftsführer/der 
Geschäftsführerin uneingeschränkt auskunftspflichtig. 

(2) Jedes Mitglied der Geschäftsleitung unterrichtet unverzüg-
lich die Geschäftsführungen Geschäftsführer/die Geschäftsfüh-
rerin unaufgefordert über alle wesentlichen Maßnahmen, Ereig-
nisse und Umstände, die für den Zweckverband insgesamt von 
Bedeutung sind. Jedes Mitglied der Geschäftsleitung ist derm 
Geschäftsführung Geschäftsführer/der Geschäftsführerin unein-
geschränkt auskunftspflichtig. 

(3) Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin des NWL sowie jeder für 
NWL-Aufgaben eingesetzte Mitarbeiter/Mitarbeiterin der Mit-
gliedsverbände unterrichtet unverzüglich das für ihn fachlich 
bzw. regional zuständige Mitglied der Geschäftsleitung unauf-
gefordert über alle wesentlichen Maßnahmen, Ereignisse und 
Umstände, die für den Zweckverband insgesamt von Bedeu-
tung sind. Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin ist dem für ihn 
fachlich bzw. regional zuständigen Mitglied der Geschäftslei-
tung und/oder unmittelbar dem Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin- uneingeschränkt auskunftspflichtig. 

(3) Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin des NWL sowie jeder für 
NWL-Aufgaben eingesetzte Mitarbeiter/Mitarbeiterin der Mit-
gliedsverbände unterrichtet unverzüglich das für ihn fachlich 
bzw. regional zuständige Mitglied der Geschäftsleitung unauf-
gefordert über alle wesentlichen Maßnahmen, Ereignisse und 
Umstände, die für den Zweckverband insgesamt von Bedeu-
tung sind. Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin ist dem für ihn 
fachlich bzw. regional zuständigen Mitglied der Geschäftslei-
tung und/oder unmittelbar dem Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin- uneingeschränkt auskunftspflichtig. 

 
§ 10 Änderungen der Geschäftsordnung 

 
§ 10 Änderungen der Geschäftsordnung 

Eine Aufhebung oder Änderung dieser Geschäftsordnung ist 
nur durch Beschluss der Verbandsversammlung möglich. 

Eine Aufhebung oder Änderung dieser Geschäftsordnung ist 
nur durch Beschluss der Verbandsversammlung möglich. 

 
§ 11 Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

 
§ 11 Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

Diese Geschäftsordnung tritt zum ... in Kraft. Diese Geschäftsordnung tritt zum ... in Kraft. 
 


